
 

Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1334/2022/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 24.01.2022 

Bearbeiter:  Jabs AZ: 4/464 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 09.03.2022 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 23.03.2022 öffentlich 

 

Finanzierungsvereinbarung Kita-Werk 
 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen der letzten Beratungen in den gemeindlichen Gremien wurden folgende 
Änderungen zum Entwurf des Finanzierungsvertrages (siehe Vorlagen 1274/2021, 
1275/2021 und 1307/2021) mit dem Kita-Werk beschlossen: 
 

1. § 10 Abs 1: Der Passus „Aufwendung für Getränke“ wird gestrichen. 
2. § 10 Abs.3 erhält folgende Fassung: Aufwendungen für Getränke und Verpfle-

gungskosten für regelmäßig angebotene Mahlzeiten gehören nicht zu den an-
gemessenen Sachkosten und sind kostendeckend mit den Eltern abzurech-
nen. 

3. § 10 Abs. 1 „Verwaltungskosten in Höhe von 6 % der tatsächlichen Jahresper-
sonalkosten des pädagogischen Personals der Kindertagesstätten“. 

 
4. Ein Pachtvertrag wird nicht mit der Kirchengemeinde abgeschlossen. 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 1: Von Seiten des Kita-Werkes erfolgte eine Zustimmung dieser Änderungen. 
 
Zu 2: Von Seiten des Kita-Werkes erfolgte eine Zustimmung dieser Änderungen. 
 
Zu 3: Diese Änderung wurde von Seiten des Kita-Werkes nicht akzeptiert. Das Kita-
Werk benötigt die höheren Verwaltungskosten um kostendeckend zu arbeiten. Hier 
wurde insbesondere auf die zusätzlichen Aufgaben der Evaluation hingewiesen.  
Hierzu fand am 12.01.2022 eine Videokonferenz statt, an der Vertreter der Gemein-
devertretung teilgenommen haben.  
 
Zu 4: Eine Vereinbarung über die Nutzung des Grundstückes und des Gebäudes 
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wird zwischen der Kirchengemeinde und der Gemeinde wird nicht abgeschlossen.  
 
Daraus folgend erhalten die §§ 2 und 12 der Vereinbarung folgenden Wortlaut. 
 

§ 2:  Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Moorrege-Heist stellt dem Kita-Werk das Gebäu-
de und das Grundstück in Moorrege, Kirchenstraße 57, zur Nutzung zur Verfügung. 
Das Gebäude wurde in den letzten Jahren ständig erweitert, und besteht aktuell aus 3 
Elementargruppe mit Nebenräumen mit insgesamt 434 qm. Die aktuelle Planung sieht 
neben einer Erweiterung um zwei Krippengruppen und einem Bewegungsraum auch 
den Ausbau der Sanitär- und Küchenkapazitäten vor.  Hierfür stellt die Kirchenge-
meinde die vorhandenen Räume im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss mit ca. 
279 qm zur Verfügung. Über die Nutzung dieser Räumlichkeiten wird eine separate 
Vereinbarung zwischen der Kirchengemeinde und dem Kita-Werk abgeschlossen. 

 
 
      § 12 Abs. 1 Die Standortgemeinde erbringt an den Einrichtungsträger einen Zu-

schuss in Höhe von 100% der ungedeckten laufenden Betriebskosten im Sinne der 

obigen Vorschriften dieser Vereinbarung. Hierin enthalten sind die laufenden In-

standhaltungskosten für das Grundstück und das Gebäude. Darüberhinausgehende 

Ausgaben für außerplanmäßige Instandhaltungskosten im Zeitraum vom 01.01.2021 

bis 31.12.2024, die aktuell nicht aus SQKM-Mittel finanziert werden können, müssen 

im Vorwege mit der Standortgemeinde abgestimmt werden. 

 
 
 
Finanzierung:  - Entfällt -   
 
 
Fördermittel durch Dritte: - Entfällt -  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt die Finanzie-
rungsvereinbarung mit den Änderungen in den §§ 2 und 12 Abs. 1 mit dem Kita-
Werk. Für die Zeit vom 01.01.2021 bis 30.06.2021 werden Verwaltungskosten von 6 
% der Gesamtpersonalkosten, für die Zeit vom 01.07.2021 bis 31.12.2024 werden 
Verwaltungskosten in Höhe von 7 % gezahlt.    
 
 
 
 
 
 
__________________ 
   (Balasus) 
 
 
 
 



 

Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1338/2022/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 26.01.2022 

Bearbeiter:  Franzenburg AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde 
Moorrege 

03.03.2022 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 23.03.2022 öffentlich 

 

Sanierungskonzept Grundschule/KiTa 
 
Sachverhalt: 
Die Grundschule weist in Folge des Alters gewisse Abnutzungsschäden auf. Diese 
wurden mehrfach von dem Amt und einem Fachkundigen seitens der Gemeinde be-
gutachtet. Dabei wurden unabhängig von der Begehungen Schäden festgestellt, die 
eine Sanierung bedürfen. Da eine Komplettsanierung des Schul- und Hallentraktes 
mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden seien wird, ist seitens des Bürger-
meisters sinnvoll erachtet worden ein Sanierungskonzept erstellen zu lassen.  
Hierfür sollte eine Betrachtung des gesamten Schulgebäudes erfolgen, mit jeglichen 
sofortigen Sanierungsmaßnahmen, welche in einer priorisierten Darstellung (in kurz-
fristig, mittelfristig und langfristig) mit dessen Kosten zum Zeitpunkt der Erstellung in 
dem Konzept dargestellt werden. Der Gemeinde liegt bereits ein Angebot des Pla-
nungsbüros Butzlaff Tewes Architekten in Höhe von 8.925,00€ vor. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Sofern sich die Gemeindevertretung beschließt das Sanierungskonzept zu beauftra-
gen, empfiehlt die Verwaltung das KiTa-Gebäude gleichermaßen zu betrachten und 
bewerten zu lassen. 
 
 
 
 
Finanzierung: 
Für die Finanzierung sind die Kosten in Höhe von 8.925,00€ in dem Haushalt 2022 
auf zu nehmen. 
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Fördermittel durch Dritte: Es gibt keine Förderung für Sanierungskonzepte. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bauausschuss empfiehlt der Gemeinde: 

a) „Butzlaff Tewes Architekten“ das Sanierungskonzept der Grundschule zu be-
auftragen. 

b) eine Erweiterung des Sanierungskonzeptes an „Butzlaff Tewes Architekten“ zu 
beauftragen. 

Die Gemeindevertretung beschließt: 
a) „Butzlaff Tewes Architekten“ das Sanierungskonzept der Grundschule zu be-

auftragen. 
b) eine Erweiterung des Sanierungskonzeptes an „Butzlaff Tewes Architekten“ zu 

beauftragen. 
  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Balasus 
Bürgermeister 
 
 
Anlagen:  
 
 
 



 

Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1332/2022/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 06.01.2022 

Bearbeiter:  Franz AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde 
Moorrege 

03.03.2022 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 09.03.2022 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 23.03.2022 öffentlich 

 

Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 
 
Sachverhalt: 
Unter „Erschließung“ im Sinne des § 123 ff. BauGB sind alle erstmaligen baulichen 
Maßnahmen zu verstehen, die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung von Bauland 
erst möglich machen. 
Dazu gehören insbesondere die Herstellung von Verkehrsanlagen sowie die Verle-
gung von Versorgungs- und Entsorgungsanlagen. Die Erschließung zielt damit auf 
die Baureifmachung von Bauland ab.  
 
Der Begriff „Beitrag“ wird im geltenden Recht häufig erwähnt. Einen einheitlichen, für 
das Bundes- und Landesrecht allgemein gültigen Begriff des Beitrags gibt es nicht. 
Der Beitrag im Sinne von „Erschließungsbeitrag“ ist eine kommunale Abgabe, in 
Form einer Geldleistung. Außerdem unterliegt er dem Grundsatz der Einmaligkeit. 
  
Damit wird der Erschließungsbeitrag als einmalige Gegenleistung für die erstmalige 
Herstellung von Erschließungsanlagen nach § 127 Abs. 2 BauGB erhoben, als Er-
satz der von der Gemeinde erbrachten finanziellen Aufwendungen. Er ist von den 
Eigentümern der Grundstücke zu leisten. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Gemäß § 127 Abs. 1 BauGB sind die Gemeinden verpflichtet, Erschließungsbeiträge 
zu erheben (= Beitragserhebungspflicht).  
Dieser Pflicht können sie nur mit einer gültigen Erschließungsbeitragssatzung nach-
kommen, da das Vorliegen einer Erschließungsbeitragssatzung eine unbedingte Vo-
raussetzung für das Entstehen der sachlichen Beitragspflicht und Grundlage des Bei-
tragsbescheids ist. Auch Ablösevereinbarungen sind nur mit gültiger Erschließungs-
beitragssatzung möglich. Daraus ergibt sich, dass die Gemeinden nicht nur berech-
tigt sind, eine entsprechende Satzung zu erlassen, sondern auch dazu verpflichtet. 
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Ermächtigungsgrundlage für den Erlass einer solchen Satzung ist § 132 BauGB i. V. 
m. der jeweiligen landesrechtlichen Vorschrift (§ 4 der Gemeinde-verordnung für das 
Land Schleswig-Holstein). 
 
Dem Bürgermeister der Gemeinde Moorrege wurde 2016 eine Sitzungsvorlage mit 
entsprechenden Satzungsentwurf vorgelegt. Mit Vermerk vom 01.02.2016 wurde 
vom Bürgermeister entschieden, die Thematik nicht in den gemeindlichen Gremien 
zu beraten und keinen Beschluss zu fassen. 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bauausschuss empfiehlt, dem Finanzausschuss und der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Moorrege, die Satzung zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen zu 
beschließen.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Balasus 
 
 
 
Anlagen: 
Satzungsentwurf zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen  
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1331/2021/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 17.12.2021 

Bearbeiter: M. Müller AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde 
Moorrege 

03.03.2022 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 09.03.2022 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 23.03.2022 öffentlich 

 

Ortsentwicklungskonzept 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung vom 11.12.2019 beschlossen, im Jahr 
2020 ein Ortsentwicklungskonzept für die Gemeinde Moorrege erstellen zu lassen. 
Aufgrund der Corona Pandemie wurde das Ortsentwicklungskonzept bis auf weiteres 
zurückgestellt. 
 
Die Verwaltung hat für das Jahr 2022 vorsorglich einen Förderantrag über 42.000,- € 
Gesamtkosten beim LLUR gestellt, da sich die Förderrichtlinien ab 2023 ändern wer-
den. Dies wird sehr wahrscheinlich zur Folge haben, dass sich die Zuschüsse für 
Ortsentwicklungskonzepte reduzieren werden. Die für das Jahr 2020 angefragten 
Angebote haben einen geringeren Auftragswert gehabt. Durch die im Förderantrag 
genannte Summe soll ein Puffer für unerwartete Zusatzkosten vorgehalten werden. 
 
Das LLUR benötigt für den Antrag jetzt einen Beschluss der Gemeindevertretung, 
dass das Ortsentwicklungskonzept im Jahr 2022 erstellt werden soll. 
 
Es ist ferner ein Beschluss notwendig, der die für die Erstellung des Ortsentwick-
lungskonzeptes notwendigen Mittel im Haushalt 2022 zur Verfügung stellt. 
Der Nachweis ist dem LLUR nach Verabschiedung des Haushaltes 2022 vorzulegen. 
 
Da es vom LLUR erwünscht ist, die Fördermittel nach Abschluss des Projektes in 
einer Summe abzurufen, sind zunächst die vollen Kosten im Haushalt der Gemeinde 
einzuplanen. Die Fördermittel sind entsprechend als Einnahme einzuplanen. 
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Finanzierung: 
25 % der förderfähigen Kosten, sowie 100 % der nicht förderfähigen Kosten (z.B. 
Eigenleistungen der Gemeinde und alle den Betrag von 42.000,- € übersteigenden 
Kosten) sind von der Gemeinde zu tragen.  
 
 
Fördermittel durch Dritte:  
75% der förderfähigen Kosten (max. 31.500,- €) werden vom LLUR getragen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die 
Gemeindevertretung beschließt, dass das Ortsentwicklungskonzept im Jahr 2022 
aufgestellt werden soll.  
 
Für das Ortsentwicklungskonzept werden im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 
42.000,- € bereitgestellt. 
 
Die Verwaltung wird gebeten mindestens drei Angebote einzuholen. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Balasus 
(Bürgermeister) 
 
 
 
  
 
 
 



Michael Adam 0162 2358602
Fraktionsvorsitzender michael.adam.moorrege@gmail.com
FWM eV

Antrag auf Ausbau eines B rgersteiges Am Vossmoor ü

Bau – und Umweltausschuss
Finanzausschuss / Haushaltsberatungen 2022
Gemeindevertretung

Sehr geehrter Herr Balasus,
sehr geehrter Herr Wulff,
sehr geehrte Frau Kaland,

hiermit beantragen wir den Ausbau eine B rgersteiges Vossmoor auf der Seite Am H g bis ü ä
Neubauten Eggershof“„

Wie bereits h ufiger im Bau – und Umweltauschuss besprochen, ist der Zustand der Bankette ä
am Vossmoor nicht zufriedenstellend (Am H g bis Neubauten Eggershof“). Die Bankette ä „
bedarf der st ndigen Ausbesserung durch den Bauhof. Dass bindet die Bauhofmitarbeiter und ä
kostest regelm ig Geld.äß
Damit eine dauerhafte L sung herbeigef hrt wird, beantragen wir den Ausbau eines ö ü
B rgersteiges und die Einplanung entsprechender Haushaltsmittel im Haushalt 2022.ü

Mit freundlichen Gr en üß
Michael Adam 
Fraktionsvorsitzender der FWM eV
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Dachprofil

Gehweg

Fließrichtung wasser Fließrichtung wasser

Hecke

Versiegelte Fläche 
Seitenstreifen Wo soll das Wasser hin ?

Vossmoor Moorrege

Fahrbahn

Regenkanal
Straßenablauf
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